
Stamötauer

Kreis-  Blatt.
Redaction, Druck und Verlag: Buchdruckerei von Gduard Schmidt

N0. Z, Sonnabend, den 17. Januar. «

Bekanntmachungen des Koniglichen Landraths-Amtes.
Es. soll in diesem Jahre das Loosungs- und Musterungs-Geschäft schon im Laufe des Monats
Mai stattfinden, und ist demnach die Aufnahme der· Stamm-Rollen mit dem I. März c. zu be-
gmnetr.

Außerdem wird, wie zeither, ein Auszug aus der Stamm-Rolle von den Leuten zwischen
20 bis 24 Jahren, d. h. von denjenigen, welche i»n.der Zeit vom I. Januar 1822 bis incl. den
31. December 1826 geboren, zugefertigt, mit Ausnahme der Personen, welche als Jnvalide aner-
kannt, oder für die Armee-Reserve bestimmt worden sind.

Die Stamm-Rolle mit dem hier vorgeschriebenen Auszuge, ist spätestens am 1. April c.
"e«inzureichen. Den in dem Auszuge enthaltenen Leuten sind ihre Loosungsscheine resp. Gestelltingsp
Atteste abzunehmen, und nach dem qu. Auszuge geordnet und geheftet, dem Amte mit zu überreichen
Diejenigen Leute, welche keine Geslellungs-Atteste in Händen haben, sind zu deren Beschaffung an-
zuhalten.

_ Die Rubriken des mehrerwähnten Auszuges müssen ganz genau ausgefüllt sein, und na-
mentlich die Spalte: ,,mit welcher Gemeinde das Jndividuum sich im vorigen Jahre ,gestellt
bar.� Hat Jemand sich in einem Orte außerhalb des Kreises gestellt, dann ist jedesmal bei der
Ortschaft auch der Kreis anzugeben»

Unvollständige Listen werden auf Kosten der Ortsbehdrden zurückgeschickt werden.
�r Na«mslau, »den 14. Januar 1846. «

Der Königliche Landratlx von Ohlem

Der Rentmeister Herr Kunicke zu Buchelsdorf ist von der Königi. Regierung zu Breslau,
mittelst Reseripts vom 27. December pr.� als Polizei-Verwalter für die Ortschaften Buchelsdorß
Haugendors und Strehlitz, Antheil Buchelsdorf, bestätigt worden, was hiermit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht wird.

Namslau, den 14. Januar _1846. « .
Der Kontgltche Landrath. von Ohletn

Magistratualische Bekanntmachung
Die städtische Feuersicherungs-Deputation« hat uns mehrere -� jagt bereits beseitigte -

Fälle angezeigt, wo sie bei ihren Revisionen Holz in der Nähe von Feuerungsanlagen vorgefunden.
Wenn auch im Allg. Landrecht betreffenden Orts, «bot; unter den leicht feuerfangenden -Gegenstän-
dennichtgenannt ist, die Unterbrinsgung desselben in der Nähe der Wohnhäuser mithin nicht un-
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bedingt versagt werden kann, so darf doch Holz niemals in der Iiähe von Feuerungsanlagem son-
dern nur an solchen Orten, wo bei etwanigcr Entzündung eine besondere Gefahr nicht zu besorgen
ist, aufbewahrt werden. Nach § 1558. Tit. 20. Thi. II. des Landrechts soll der, der durch Un-
vorsichtigkeih oder Verabfäumung der gewöhnlichen Sorgfalt, zum Entstehen einer Feuersbrunst An:
laß giebt, eine Arrest- oder Arbeitsstrafe von 4 Wochen bis zu 1 Jahr, oder 20 Rthlrx bis 100
Rthlr. Geldstrafe verwirkt haben.

Die Feuersicherungs-Deputation hat ferner gerügt, daß bei den letzt in der deutschen Vor-
stadt und in Deutschmarchwitz Statt gehabten Feuersbrünstem die zur Hülfe herbeigeeilten hiesigen
Einwohner meist mit leeren Händen an Ort und Stelle gekommen, so daß sich fühlbarer Mangel,
namentlich an Feuerhaken und Gefäßen zum Wasserschöpfen, gezeigt hat. Wir hoffen diese Uebel-
stände in der Folge beseitigt zu sehen.

Namslau, den 12. Januar 1846.
Der Magistrat

Rathhauskeller in Namslam
 Fortsehung.!

Erster Bürger. Heute ist hier große Versamm-
lung. Was spricht man denn drüben an der großen
Tafel? · ·

Zweiter Burger. Es ist dort ein Fremder, der
dem Herrn Bürgermeister von weiteren Debatten im
Rathskeller abräth. �

Erster Bürger. Warum denn?
Zweiter Bürger. Er meint, der Magistrat

werde sich unnöthige Schreibereien verursachen. Man
würde doch da und dort an der Stadtverwaltung et-
was zu tadeln finden und da würde das Weiterun-
gen geben.

Erster Bürger. Was sagt denn der Herr Bür-
germeister? · · ·

Zweiter Bürger. Er sagt, der Magcstrat werde«
ohnedies einen förmlichen Verwaltungsbericht seit dem
Jahre 1839 anfertigen ·und drucken lassen, woraus die
Bürgerschaft ersehen konnte, wie seit 6 Jahren ge-
wirthschaftet worden.

Ueberdies sei es ihm ganz recht, wenn Mängel
der Verwaltung zur Sprache kämen, da gäbe es Ge-
legenheit, sie abzustellen, oder darüber zu sprechen.

Erster Bürger. Ja, Gelegenheit zum Sprechen,
die fehlt nicht. Jch habe erst unlängst in einer Ge-
sellschaft eine Aeußerung über die jetzige Verwaltung
gehört, die mich in Erstaunen gesetzt hat. Es wurde
erwähnt, daß doch. jetzt Alles ganz anders gehe, daß
es im vergangenen Jah·re möglich geworben, aus den
bloßen gewöhnlichen Rnmmereieinnahmen, die entsetz-
Nchen BaUkVsteU- wozu der kostspielige Fluthrinn-
Brückenbau auch geh re,- zu bezahlen, ohne daß
Schulden gemacht worden. Es wurde bemerkt, daß
die Stadt gar keine Schulden mehr habe. �-

Auf diese wohlmemende Aeußerung hörte ich eine
Entgegnung, die» ich nie vergessen werde.

Man sagte: .
»Was hilft das Alles, die, oder vielmehr der be-
,,zahlt die Schulden und ein Anderer kommt
»und macht wieder welche.�

Jch konnte mich nicht enthalten, meinen Unwillen
uber-solche lieblose Beurtheilung einer thätigen Ver-
waltung zu erkennen zu geben, und werde mich bitten,
solche Gesellschaft wieder aufzusuchen. r

Doch wir wollen näher treten und hören, was
der Herr Bürgermeister vorträgt. «

Bürgermeister. Jch habe Jhnen versprochen,
einige Mittbeilungen über das Ständewesen zu ma-
then, und halte dies schon um deshalb für nöthig,
weil der Bürgerseine Geschichte kennen muß, zu der
auch unsere ständische Verfassung gehört.

Jm alten Deutschland finden wir alle die Jnstitute,
die jetzt bei den am meisten vorgeschrittenen Völkern be-
stehen, als: Oeffentlichkeit der Rechtspflege, Sichern
stellung der persönlichen Freiheit, Steuerbewilligungss
recht der Nation, Volksvertretung, Verantwortlich eit
der vollziehenden Gewalt. Die ganze Reichsverfast
sung war großartig ·

·An der Spitze des ganzen untheilbaren und un-
veräußerlichen Reichs stand der Kaiser. Er wurde
von der Nation gewählt, übte die öffentliche Gewalt,
war verantwortlich und absetzbar. ·

Das Reich bestand aus» einzelnen. Ländern und
Städten. An der Spitze der einzelnen Gebiete {inne
ben wieberum E�eichäfixrfien, die vom Kaiser ernannt
waren» und die Landstände zur Seite hatten. Sie«
waren zusammengesetzt aus den Freien, d. h. aus dem
Adel, der Geistlichkeit und den Städten. Ihre Rechte
bestanden hauptsächlich darin, daß ohne ihre Einwili
ligung der Landesherr weder Steuern erheben, noch
Krieg führen konnte? In Parteikriegen waren dies.
Bürger überhaupt nicht dienstpflichtig. - �I

Diese Reichsverfassung wurde im Laufe der Jahr«
, hunderte in den verschiedenen Ländern Deutschlands.



, nur noch zu Steuerbeivilligungen benutzt.

nach undnach zu Grabe getragen und die Rechte der
Stände vernichtet.
· Jn Preußen war es vorzüglich» der große Char-furst srizgdrichckWilhelm I. und Flriedriclz der Große,

die au erni !tung der Stände inwir ten.
Jn Schlesien waren Landständ·e, in Beziehung auf

den obersten Herzog von» Schläesiieikf iknd besondikreStände in mehreren einzelnen iir ent ümern. m
das« Reichsoberhaupt kümmerten sich die schlesischen
Stande wenig; denn; wenn auch Kaiser Karl IV.
Schlesien im Jahre 1355 der Krone Böhmen einver-

leibte, so beriethjeln full! schlesischenl Fürsteln nieistgnsnur mit ihren nter an anden, o!ne si ! um en
Kaiser als König von Böhmen zu kümmern.

König Mathiaes achtete die Rechte der schles. Stände
nicht, und» als Böhmen 1526 an Oestreich kam, wähl-
ten sich die Stande unter seinigen Bedingungen Ko-
nig Foerdiiiand I. von Bohmen zu ihrem Oberhaupte
Find Xzfaliäe »eärange9i!i2 »t?bta»nFe vordn Faiger u o» en eiis !en axea rie wo ur ! ie
preotestantische Kirche Schlesiens eine anerkannte selbst-
standige Verwaltung erhielt. Jm Laufe des 301ahri-
gen Krieges und bis zum Jahre 1740, wo Schlesien
Preußisch wurde, wurden die Ständeversacnilnilunlgen 

Jne u ri-
gen Privilegien berschwanden

Jm Jahre 1741 wurde der Ständeversammlung
" eröffnet, daß man sie zur Erhebung der Steuern nicht
mehr bedürfe Das Ständewesen hörte auf.

 Wird fortgesetzt.!

Ausreissen
Dies; Wort hat einen doppelsinnigen Begriff. AU-

genblicklich sollen solche damit bezeichnet werden, die
steckbrieflich verfolgt werden oder verfolgt werden kön-
MUs Ei« KIN- das feinen Keltern entläuft, ein
Soldat, welcher seine Fahne verläßt, ein Gefangener,
welcher aus dem Gefängniß entwischt u. a. m., ge-
hören ·in die Kathegorie der Ausreissen Seit vorigen
Sonnabend aber ist in loco eine neue Gattung oder
Abart von Ausrcissern aus dein Ei gekrochew Ge-
dachten Tag oder Abend, mit welchem die alte Woche
gltlchsam aus-reißt, um der neuen Platz zu machen,
meinte eiiie persönliche Dreifaltigkeit nicht würdiger,
als durch einen Ausreisserakt feiern zu können. Es
find Ihm! Also Drei ausgerissen! � Woraus? --
Aus dem Rathhause �- Durch die Mauern? �-�
Nein, mit Hut und Stock in der" and ächt
holländisch durch die offne Thün �� erben sie
steckbrieflich verfolgt werden? �- Nichts weniger· als
das. Wenn man sie hätte aufhalten wollen, so ihät-
ten fie nimmer entkommen sollen. -� Wird man denn
aber kein Exempel statuiren? � O ja, man wird ge-
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gen die Flüchtlingeauch ächt holländisch die wohlver-
diente Geldstrafe verfügen�! unb ihnen bei Zahlung
derselben im ZweivierteLTakt die bekannte Melodie
ausspielen lassen: ·

Warum bist du fortgelaufen,« u. s. w.

Ein Beobachter an der »Weide.

«! § 131 f. der alten Städteordiiung.

Wunsch.
Die außerordentliche Thätigkeit hiesiger Bürger

und Einwohner beim Ausbruche eines Brandunglücks
ist zwar niemals verkannt worden, auch weiß Jeder-
mann, daß, im Falle eines bedeutenden derartigen Un-
gliicks, die Mehrzahl der Hausbesitzer, bei der schlech-,
ten Häuserbeschaffenheit uiid bei den desfallsigen nie-
deren Versicherungssuinmem den jetzt bestehenden Bau-
gesetzen gemäß, nicht oder wenigstens nicht aus eige-
nen Mitteln wird aufbauen können, also Jeder ein
Brandunglück zu verhüten suchen wird; des ungeach-
tet aber wäre es wünschenswerth, wenn der Magistrat
die Feuerordnung veröffentlichte.

»Es.

M o r a l.
Es giebt Menschen, welche so beschränkt am Ver-

stande, oder so einseitig in ihren An: uiid"2lbsichten,
oder so selbstsüchtig in ihren Bestrebungen erscheinen,
daß ihnen weder durch Gründe der Vernunft, noch
auf giitlichem Wege beizukommen ist. Sind derglei-
chen Menschen, was übrigens oft der Jall ist, mehr
eigensinnig und versteckt, als wirklich boswillig·, sonst
aber wohl gar herzensgute Leute, so giebt es nur ein
wirksames Mittel, ihre heilsame Umwandlung zu be-
wirken: man weiche sie in der »Lauge des Spottes
ein; Zwar beißt diese Lauge anfanglich, aber wie die
Seiflauge die Wäsche, reinigt sie mit der Zeit die
Menschen und säubert die Gesinnungen.

«Sylben - Räthsei.
 Zweisylbig.!

,,Landsmann! könnt� ihr mir nicht sagen,«
Hört man einen Wand�rer· fragen,

»Wie heißt das wohl, was in der Weite«
»So thurmreich blitzt im Sonnenglanze?« -
,,,,Die. E-rste?«« frug des Landmanns Zweite
Und nennet das einst freie Ganze.

Auflösung der Ebarczde in No. L:
Leumund �- Lowenmaub
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Intelligenz.
Bekanntmachungs

Die resp. Hausbesitzer hiesiger Stadt und Vor-
ftådte werden hiermit aufgefordert,�ihre im Januar
d. J. praenunnerando. zu entr-ichtenden Feuersocietätsi
Beiträge pro I. halbes Jahr 1846 baldigst, und fpå-.
testens bis Ende d. »M., unfehlbar einzuzahlenz und
zwar nach der Versagung der KönigL Regierung:

die 1te Klasse mit » 2 Sgr. 6 Pf.
die 2te - - 4 Sgr.
die 3te - - 5 Sgr. 6.Pf.
die 4te�- = �7 Sgr.
die 5te - - 8 Sgr. 6 Pf.
die 6te - - 10 Sgr. r

Wir erwarten, das jeder derselben seiner Verbind-
lichkeit prompt nachkommen wird, damit »wir nicht
nöthig haben, die Beiträge erecutivisch einzuziehen.

Namslau, den 14. Januar 1846.
Der Magistrat.

- Bekanntmachung
» Die Personenpost Von hier nach Brieg geht jetzt

taglich um 4 Uhr früh ab, und schließt sich dort dem
ersten Dampswagenzuge nach Breslau an. Aus Brieg
wird diese Post nach dem Eintreffen des zweiten
Dampfzuges aus Breslau abgefertigt, und trisst 9 Uhr
30 Minuten hier wieder ein.

Nanislau, den 14. Januar 1846.
Königliches Post-Nun.

«· A n z e i g e. .
Den verehrten Mitgliedern der hiesigen christka-

tholischen Gemeinde, welche bereits so lange die reli-
giöse Erbauung im Hause des Herrn, ohne ihr Ver-
schulden, entbehrt haben und gewiß sehnlichst darnach
verlangen, werde hiermitdie erfreuliche Mittheilung,
daß künftigen "Montag ben 19.� d. Mts., Vormittags
10 Uhr,«mit Genehmigung der hohen Behörde, in
Bernstgdt durch unseren wackeren Herrn Prediger
Stange in der dortigen Begråbnißkirche ein gfeierli-
cher Gottesdienst abgehalten werden soll.

Namslaiy den 16. Januar 1846.

v. Viletzkm
· » Vorstands-Mitglied.

Feines Weißbrsot und reines
roggnes Futter empfiehlt

AntioniKcrichler, 
Bäckermeisteix

Ein igesitteter und« gewandters Knabe, der Lust hat
das Barbiergeschäft zu erlernen, kann sogleich »als « H«
Lehrling eintreten bei

Es«« D« J. Fuhrmann in Namslau

« Boden!,

Da ich alle meine Bediirfnissebaar bezahle, so
bitte ich das hiesige geehrte Publikum hiermit erge-
;benst, aus meinen Namen auch nicht das Geringste
zu bergen, da bei meinem Leben, als nach meinem
Tode, keine Zahlungen geleistet werden.

Namslau, den 15. Januar 1846.

v. Linckensdorfß
- Major.

Zwei zusammen gehörende Häuser im guten, mas-
siven Baustande, mit angenehmen wohnlichen Pier-en,
Hofraum, Pferdestall und Wage-n«-Remise, find hier-
orts für 2400 Rthlr. zu verkaufen durch

v. Mlctzkm -

Meine Aecker und Wiese hiefelbst  ·22 Morgen
ganz guter, und 9 Morg geringer, doch tragbarer

Wirthschaftsgebaude und Wohnung, mit
todtem und lebendem Jnventarium, verkaufe ich für
den festeii Preis von 1400 Sttblr. i

Namsla"u, den 8. Januar 1846.
Die Feldwebel Neugebauen

Einem mit guten Zeugnifsen versehenen Förstey
der ausreichende forstwissenschaftliche Kenntnisse be-
sitzt, weiset eine dauernde Stelle nach

v. Mletzka

» _ Weinflafchen
in verschiedenen Sorten, verkaufe ich zu billigen
Preisen. -� Namslau, den 13. Januar 1846. l

C. Krischa
Weißbrodtz ohne Såure, besonders gut für Kranke.

und Genesende, so wie hausebacknes Brodt  viel grö-
ßer als das Landbrodt! ist taglich zu haben bei

L. Sohn,
- Båckermeisten

Namslau, den 14. Januar 1846.

_ Zum Tanz-Eonto auf Sonntag den 18. d. Mts.
ladet hiermit ergebenst ein

Hoffmann,
. Schießhaus - Pachten

Wollene Surfen unb Beinkleider empfiehlt 
.« E V bn,
Krakauerstraße

Der hdchst unliebenswürdigen anonymenEinseiiderin des
am 14. Jan. in der Dunkelstunde auf der Stiege meine! Woh-
nung niedergelegteiy an die Asedaktion d. Blzadressirteii Brie-
fes, diene hiermit zur Nachrich·t, daß sich die EXPEVITEOU Mk»
Kreisblatts weder aufder HausflUt- noch auf DE! SMSO be«

det,. und daß überhaupt Jtlskxakk »sOlchEU SMIUMII tMb bös«
artige« Inhalts, sen-se wenn scch die Betfassexin Inn! genannt
und die Jn ertionsgebühren garantirt hätte, m diesem Platte
keine Aufna nie finden werden. »Der Herausgeber.
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